
Informationspflicht   

seitens der Klassen- bzw. Schulleitung über  

- allgemeine die Klasse bzw. die Schule betreffende Angelegenheiten - 

gegenüber der jeweiligen Elternvertretung. 

 

Informationspflicht   

seitens der Elternvertreter über 

- allgemeine die Klasse bzw. die Schule betreffende Angelegenheiten - 

gegenüber „ihren“ Eltern.  

 


